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Auszug aus der Geschäftsordnung der GFT: 
 

Die GFT Oberfranken ermöglicht ihren lizenzierten Trainern die Möglichkeit einer 
dezentralen Fortbildung zum Erwerb der BFV-Lizenzverlängerung. Zur Erreichung dieses 
Zieles muss der Lizenzinhaber innerhalb von 3 Jahren 20 Fortbildungsstunden (UE) 
nachweisen können. Hierzu bietet die GFT Oberfranken pro Jahr mehrere Fortbildungen an. 
Das Lernprogramm soll so gestaltet sein, dass es jeweils Praxis und Theorie umfasst. 

Grundsätzlich umfasst das Lernprogramm im Laufe eines Jahres: 

 praktische Trainingslehre möglichst mit Praxisdemonstrationen. 
 theoretische Schulungen, u.a. mit den Themen: Technik/Taktik, Regelkunde, 

Trainings- und Gesundheitslehre, Erste Hilfe, Verwaltungslehre. 

Die regelmäßige Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen der GFT Oberfranken mit 
einem gezielten Lehrprogramm wird als Fortbildung nach den Richtlinien und der 
Trainerordnung des DFB durch den BFV anerkannt. 

Anerkennung bzw. Wertung von Fortbildungen:  

Prinzipiell werden pro Fortbildung 4 Fortbildungsstunden (UE) angerechnet. 
Darüber hinaus werden anders lautende Wertungen bekanntgegeben. 
Zusätzlich können innerhalb der 3-jährigen Fortbildungsperiode einmalig 

 3 Fortbildungsstunden (UE) für die Teilnahme an einem Infoabend bzw. einer DFB-
Vereinstrainerfortbildung beim DFB-Stützpunkt   und/oder 

 bis zu 5 Fortbildungsstunden (UE) für die Teilnahme an einer Talentsichtung des BFV 

angerechnet werden. 

Die GFT rechnet die jeweiligen UE nur unter Vorlage von abgezeichneten Bestätigungs-
formularen an. 

Bitte beachten: Mindestanzahl der über die GFT zu absolvierenden Fortbildungsstunden (UE) 

innerhalb der 3-jährigen Fortbildungsperiode:  12  


